
Zuständigkeiten im VollZug 
der Flankierenden massnahmen 
Zur PersonenFreiZügigkeit



die kantone engagieren sich 
Für Faire arbeits- 
und lohnbedingungen. 
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das system der flankierenden massnahmen setzt auf eine gut funktionierende Zu sam menarbeit 
der sozialpartner und der kantone. beim Vollzug besteht ein dua  lismus, bei dem zwischen 
branchen mit einem allgemein verbindlich erklärten gesamt arbeits vertrag (ave gaV) und sol-
chen ohne ave gaV bzw. mit normalarbeitsvertrag (naV) unterschieden wird. die arbeits- 
und lohn bedingungen sowie die scheinselbständigkeit werden in branchen mit ave gaV durch 
die Pari tätischen kommissionen, in branchen ohne ave gaV bzw. mit normalarbeitsvertrag 
durch die tripartiten kommissionen kontrolliert. stellt in einer branche mit ave gaV die zu -
ständige Paritätische kommission eine lohnunterbietung fest, verhängt sie eine kon ventional-
stra fe. handelt es sich dabei um entsandte, verhängt die kantonale behörde in einem zweiten 
schritt eine weitere sanktion gemäss entsendegesetz. der Vollzug erfolgt dabei stets nach den 
geltenden rechtlichen grundlagen sowie den dazugehörigen Weisungen der bundesbehörden. 



Fragen? 
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Wer kann im Rahmen der Personenfreizügig-
keit bewilligungsfrei in der Schweiz arbeiten? 
Welche Pflichten sind zu beachten? 
Ausländische Arbeitnehmer aus einem EU/EFTA- 
Staat (ohne Rumänien und Bulgarien) können 
für maximal 90 Arbeitstage pro Kalender-
jahr eine Stelle bei einem Schweizer Arbeitgeber 
an  tre ten. Ebenfalls dürfen personenbezogene 
Dienst leis tungserbringer bis zu 90 Arbeits tage 
im Ka len derjahr in der Schweiz bewilligungs-
frei erwerbstätig sein. Hierbei handelt es sich 
entweder um Entsandte oder um selbständige 
Dienstleistungserbringer. Ausländische 
Arbeit nehmer, Entsandte und selbständige 
Dienst leistungserbringer unterliegen jedoch der 
Mel depflicht. 

Wer kontrolliert bei den flankierenden Mass  nah-
men die Arbeits- und Lohnbedingungen? 
In Branchen mit einem allgemein verbindlich 
er klärten Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV) sind 
die Paritätischen Berufskommissionen für die 
Kontrollen zuständig. In Branchen ohne ave 
GAV bzw. mit Normalarbeitsvertrag (NAV) sind 
die Tripartiten Kommissionen für die Kontrollen 
verantwortlich. 
Was wird kontrolliert? Verstösse gegen Bestim-
mungen von allgemein verbindlich erklärten 
Ge  samtarbeitsverträgen (insbes. Mindest löhne), 
die Einhaltung der orts-, berufs- und branchen-
üblichen Lohnbedingungen bzw. der zwin genden 
Mindestlöhne in Normalarbeitsverträgen, 
ver mutete Scheinselbständigkeit sowie die 
Ein  hal tung weiterer in Bundesgesetzen oder 
Ver ordnungen statuierten Bestimmungen.



Verstösse gegen GAV-Bestimmungen z.B. Mindestlöhne 
Branchen mit ave GAV

Unterbietung der üblichen Lohnbedingungen bzw. der zwingenden 
Mindestlöhne in einem Normalarbeitsvertrag (NAV) 
Branchen ohne ave GAV und Branchen mit NAV

*  Mit der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) wird der Geltungsbereich eines GAV ausgedehnt 
 auf alle Arbeitnehmenden und Arbeitgeber der betreffenden Branche

Sanktion 
gemäss Entsendegesetz 

Konventionalstrafe 
Auferlegung 
Kontrollkosten

Verstoss GAV

Unterbietung 
üblicher Lohn 

Wiederholte
Unterbietung 
üblicher Lohn 

Verstoss NAVTripartite 
Kommission (TPK) 

Paritätische
Kommission (PK) 

Kantonale 
Behörde 

Erleichterte 
Allgemeinverbindlicherklärung 
GAV*

Einführung 
Normalarbeitsvertrag 
NAV

Sanktion 
gemäss Entsendegesetz

Verständigungs-
Verfahren 

Was Wird kontrolliert und sanktioniert? 
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Ausländische Arbeitnehmer aus einem EU-/EFTA-Staat 
ohne Bulgarien/Rumänien, die eine Stelle bei einem Schweizer Arbeitgeber 
von höchstens 90 Arbeitstagen/Kalenderjahr antreten 

Personenbezogene Dienstleistungserbringer 
bis zu höchstens 90 Arbeitstagen/Kalenderjahr, wobei unterschieden wird zwischen
—  Entsandten 
—  Selbstständigen Dienstleistungserbringern 
 Bei Staatsangehörigen aus Rumänien und Bulgarien ist das Meldeverfahren 
 in gewissen Fällen nicht zulässig und es besteht eine vorgängige Bewilligungspflicht.  

Arbeitnehmer bei 
Schweizer Arbeitgeber 
im Meldeverfahren 

Entsandter 
im Meldeverfahren 

Selbstständige 
Dienstleistungs-
erbringer 
im Meldeverfahren 

Wer kann dank der PersonenFreiZügigkeit 
beWilligungsFrei in der schWeiZ arbeiten, unterliegt 
jedoch der meldePFlicht?
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Branchen mit ave GAVBranchen ohne ave GAV und 
Branchen mit NAV

Paritätische
Kommission (PK) 

Tripartite 
Kommission (TPK) 

Tripartite Kommission (aus Vertretern von Bund/Kanton, Arbeitgebern und Gewerkschaften*)
kontrollieren die üblichen Löhne in
—  Branchen ohne allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV) 
—  Branchen mit Normalarbeitsvertrag (NAV)    

Paritätische Kommissionen (aus Arbeitgebern und Gewerkschaften) 
kontrollieren die verbindlichen Mindestlöhne in 
—  Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV) 

*  Arbeitgeberorganisationen und Arbeitnehmerorganisationen (Gewerkschaften) werden als Sozialpartner bezeichnet.  

Wer kontrolliert im rahmen der Flankierenden 
massnahmen die lohn- und arbeitsbedingungen? 
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Flankierende massnahmen: Um Erwerbs tä ti ge 
vor Unterschreitung der in der Schweiz gelten-
den Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schützen, 
welche im Zusammenhang mit der Personen-
freizügigkeit eintreten können, wurden flan kie-
rende Massnahmen eingeführt. Diese ermög-
lichen die Kontrolle der Einhaltung der minimalen 
oder üblichen Lohn- und Arbeits bedingungen 
am Arbeitsort. 
meldepflicht: Arbeitnehmer aus einem EU/EFTA- 
Staat, welche während maximal 90 Arbeitstagen 
pro Kalenderjahr bei einem Schweizer Arbeit-
geber tätig sind sowie Mitarbeitende von Unter-
nehmen aus dem EU/EFTA-Raum, welche für den 
gleichen Zeitraum in die Schweiz entsandt 
werden, müssen von ihrem Arbeit ge ber bei der 
zuständigen Behörde gemeldet werden. Selb-
ständige Dienstleistungserbringer unterliegen 
eben  falls der Meldepflicht. Wird die Meldung 
gutgeheissen, erhalten die betroffenen Per so-
nen eine sogenannte Meldebestätigung, welche 
als Nachweis über den rechtmässigen befris-
teten Arbeitsaufenthalt in der Schweiz dient. 
Für Staatsangehörige aus Rumänien und Bul-
garien ist das Meldeverfahren in gewissen 
Fällen nicht zulässig und es besteht eine vor-
gängige Bewilligungspflicht. 
entsandte: Mitarbeitende eines Unternehmens 
aus dem EU/EFTA-Raum, die von diesem wäh-
rend maximal 90 Arbeitstagen pro Kalenderjahr 
in die Schweiz entsandt werden. Sie unterliegen 
der Meldepflicht (bei rumänischen und bul-
garischen Staatsangehörigen besteht teilweise 
eine Bewilligungspflicht). 
selbständige dienstleistungserbringer: Perso-
nen aus dem EU/EFTA-Raum, welche in der 
Schweiz einer selbständigen Erwerbs tätig keit 
nachgehen. Bei maximal 90 Arbeits tagen pro 
Kalenderjahr besteht die Meldepflicht (bei ru-
mä nischen und bulgarischen Staats ange hörigen 
besteht teilweise eine Bewilligungs pflicht). 

Selbstständige Dienstleistungserbringer müs-
sen gegenüber den Kontrollorganen auf 
deren Verlangen hin den Nachweis ihrer Selbst-
ständigkeit mittels Vorlage dreier gesetzlich 
vor geschriebener Dokumente erbringen (so-
genannte Dokumentationspflicht). 
Paritätische berufs kommissionen: In den meis-
ten Berufen und Branchen in der Schweiz 
konnten sich Vertreter von Arbeitgeberschaft und 
Arbeitnehmerschaft auf gemeinsam vereinbarte 
Arbeits- und Lohnbedingungen einigen. Solche 
Sozialpartnerschaften werden in pari täti sch 
besetzten Berufskommissionen abgebildet, die 
für die Einhaltung der allgemein verbindlich 
er klärten Gesamtarbeitsverträge (ave GAV) 
und damit verbundene Kontrollen zuständig sind. 
In ihrer Verantwortung liegen die Über prüfung 
der Einhaltung der Arbeits- und Lohnbe-
dingungen sowie die Feststellung von Schein-
selb  stän dig keit. 
tripartite kommission: Die in den Kantonen und 
auf Bundesebene eingesetzten Tripartiten 
Kommissionen, welche jeweils mit Vertretern von 
Arbeitgeberschaft, Arbeitnehmerschaft und 
Behörden besetzt sind, kontrollieren die Arbeits- 
und Lohnbedingungen in Branchen, in welchen 
kein ave GAV existiert. Sie beurteilen die orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohnbedingungen, 
beobachten den Arbeitsmarkt, kont rollieren 
die Einhaltung von zwingenden Normal arbeits-
ver trägen (NAV), melden Verstösse an die kan to-
nalen Vollzugsbehörden und können Massnah-
men wie den Erlass eines NAV mit zwingenden 
Mindestlöhnen oder die erleichterte Allge-
meinverbindlicherklärung eines GAV beantragen.

glossar 
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